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Kapitel: 5.10.2. Klimaschutz

Stellungnahme

LP2 empfiehlt, zusätzlich noch auf die Zielerreichung der Bundes-Klimaschutzziele Bezug zu
nehmen. Eine entsprechende Formulierung kann lauten:
Die Planung sowie Entwicklung des Vorhabens erfolgt unter Berücksichtigung der Zielsetzungen des
Bundesklimaschutzgesetzes (KSG) und des Hamburgischen Klimaschutzgesetztes (HmbKliSchG).
Die Berücksichtigung etwaiger Treibhausgasemissionen (THG) erfolgt mittelbar durch die Berichter-
stattung der Bundesregierung gemäß § 10 KSG. Dabei tragen klimarelevante Auswirkungen der in
der Bauphase beschriebenen Prozesse zu den Emissionen des Sektors „2. Industrie“ nach Anlage 1
zu den § § 4 und 5 KSG bei. Der Prozess der Verbrennung von Brennstoffen in Handel und Behör-
den, sowie Haushalten trägt dabei zu den Emissionen des Sektors „3. Gebäude“ nach Anlage 1 zu
den § § 4 und 5 KSG bei. Die Emissionen durch Nutzung elektrischer Energie fallen in den Sektor
1. Energiewirtschaft nach Anlage 1 zu den § § 4 und 5 KSG. Die durch das Vorhaben anfallenden
Emissionen im Straßen- bzw. Schienenverkehr fallen in den Sektor 4. Verkehr nach Anlage 1 zu
den § § 4 und 5 KSG. Emissionen durch Landnutzung bzw. Landnutzungsänderungen fallen in den
Sektor 7. Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft nach Anlage 1 zu den § § 4 und
5 KSG. Emissionen durch die Deponierung und Behandlung oder Verbrennung von Abfällen in Folge
von Abrissarbeiten tragen zu den Emissionen im Sektor „6. Abfall und Sonstiges“ nach Anlage 1 zu
den § § 4 und 5 KSG bei.
Entsprechend der bundesweiten Ausbauziele für Erneuerbare Energien gemäß Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) sowie der Ziele zur Gebäudeeffizienz gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG)
kann von einer schrittweisen Dekarbonisierung der für die Betriebsphase benötigten Energie- bzw.
Wärmeversorgung ausgegangen werden. Zudem trägt sowohl innerhalb als auch außerhalb des
Geltungsbereichs des Bebauungsplans [ ggfls. Ausführung zu dem im Plangebiet angedachten
Mobilitätskonzept] die gesellschaftliche und technische Entwicklung auch durch den Ausbau des
ÖPNV und der Elektromobilität dazu bei, die durch den Verkehr bedingten THG-Emissionen weiter
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zu reduzieren und entsprechend der bundesweiten Sektorenziele bis 2045 klimaneutral zu gestalten.
Dementsprechend liegen keine Hinweise vor, dass das durch die Planung ermöglichte Vorhaben den
Zielsetzungen des KSG zu widerläuft oder eine Zielerreichung nachhaltig gefährdet wäre.
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